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In emer vorausſichtlichmehr als den doppelten Raum beanſpruchen
bald notwendigen zweiten Auflage kann der Auftor die erforderlichen Er
gänzungen EI beifügen. In dem erke ird häufig auf das deutſche
bürgerliche ſowie auf das neule Geſetzbuch verwieſen. Dies iſt ehen

eimn Vorzug Die vertre Anſichten ind durchgehends gut begründet.
Nur ird E  E der gententia 6ommunis behauptet 206) „Die Lüge
— wie Diebſtahl, Ehrabſchneidung genere. aber nicht genere 60t60

ünde  170 Die Lüge als ſolche, U elſpie mendaceium joçcosum
und Officiosum, dürfte doch genere 8u0 blo CCatum veniale ſein
m allem iſt Qu. Katholiſche Moraltheologie eine will
bmmene Bereicherung Uunſerer theologiſchen Literatur.

Freiburg (Schweiz). Dr Prümmer Nni  Y
10) Theologia OTL.  8. secundum doctrinam AlHfonsi L.,

tOre Jos Aertnys theologiae moralis professore. EHditio HoOna,
uallI recognitam atque auetam 20 Codicem juris canonici 749

modavit Damen 88 R., juris anonici doctor ttheol IOT.

Protessor. Omu II 501.) alopiae, VPIs Alberts fiHi
1918 5 —

Vorliegendes erk hat N In ſeiner erſten Auflage (1888) allgemein
obende Anerkennung gefunden Damals äußerte ſich hierüber ehmku
alſo Opus Omnino dilucide moderate cCompositum dignum esb, quod
uI laude 6Ommemoretur. Als langjähriger rofeſſor der DTA
theologie verſtand EeS der Auktor, die Lehrſätze der Moral lar und bündig
darzulegen und durch deren Anwendung 3uLl Löſung partikulärer Fragen
und konkreter Gewiſſensfälle owohl den Bedürfniſſen der Sch Ule wie der
praktiſchen eelſorge guté Dienſte V eiſten Die vorliegende Auflage
hat den Vorzug, daß die Beſtimmungen des X iuris canoniei
n die Abhandlung einbezogen und emgemä das erk in manchen Punkten
neu bearbeitet worden iſt Die Canones werden entweder örtlich angeführt,

nötig auch näher erklärt, oder 5 ird mit Angabe der betreffenden
Nummer auf dieſelben hingewieſen. Manche Moralfragen, die einſt
von den Moraliſten eingehend erörter wurden, aber für die Gegenwart
bedeutungslos geworden ſind, wurden ohne Beeinträchtigung des Werkes
unterdrückt, dagegen jene Fragen Iin die Abhandlung Etngeflo  en, die ſich
aus den veränderten Verhältniſſen der Zeit ergeben Aben, um ei⸗piel über Hypnotismus, chirurgiſche Operationen bei Cburten
Durch Angabe der einſchlägigen Literatur wird auch den Wünſchen jener
Rechnung getragen, in dieſen Fragen ihre Kenntniſſe vertiefen und
erweitern wollen Der gegenwärtigen Uflage wurde auch ein Traktat über
die Tugenden eingeſchaltet. Er verbreitet ſich NUUT im allgemeinen über die
Tugenden, deren atur und inneren Zuſammenhang, während eine ein
ehende Behandlung derſelben, inſoweit eine zur Pflichtenlehre gehört,
bei Beſprechung der göttlichen ugenden und der einzelnen Gebote E3
Dekaloges geboten ird
erſch einen. Woſſene ird auch der 3
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weite Band bald
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11) Das Ir  E Zinsverbot und ſeine Bedeutung me moralkritiſche
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Der Verfaſſer teilt ſeine Arbeit un drei Hauptabſchnitte. Im erſten
bietet „eine gedrängte Darſtellung des kirchlichen Wucherkampfes in einer
Art moraldogmatiſchen Fa

ſſung, teilweiſe im Rahmen emer kurzen hiſtoriſchen
Ueberſicht“ Der zweite  nitt, ritiſche Behandlung der kirchlichen
ehre, hat SUm Ziel, „nicht allein die Haltloſigkeit eL Einwürfe das
kirchliche Zinsverbot erweiſen, ſondern vielmehr die Gültigkeit der
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altkirchlichen Grundanſchauung erhärten, da  — er die Meinung emner
bloß eitlich relativen Geltung des Zinsverbotes zurückzuweiſen. Zins be
deutet hiebei Gewinn aus Geld allein“. Einige praktiſche Folgerungen QAus
dieſen beiden erſten Abſchnitten bilden den nhalt des dritten. Vor CEMm
oll hier gezeigt werden, „wie gerade die kir  1  E Wucherlehre emne ethe
von Fingerzeigen zur Bekämpfung der übergro gewordenen Geldherrſchaft
enth

Einen —  Achli  ch Geſichtspunkt bietet das Buch Im zweiten ſchnitt,
wo der Verfaſſer den bisherigen Verſuchen, die älteren ki  chlichen Beſtim
mungen Aber verzinsliche Darlehen mit der heutigen un der Kirche
in Einklang bringen, ſeine eigene Theorie, die EL aAls „Geldentwertungs⸗
theorie“ bezeichnet, entgegenſtellt. „Mein Theorie  ** ſo Uhr Er auf 185 ff
Aus, „ſetzt die Atſache voraus, daß das Geld Im Quſe der eit regelmäßig
weniger ber wird, daß C8 entwertet wird, daß alſo zUum Beiſpiel für 100 K.
die ich vor Einem Jahre geliehen habe, heuer Urch die Rückgabe von genau
100 nicht n  ch der rengen Gerechtigkeit entſchädigt würde, ondern —.  —
wenig erhielte Der Wert der 100 iſt im Laufe eines ahres ein geringerer
geworden. eun ich das erweiſen läßt, dann darf zul Herſtellung der
Aequivalenz doch 100 dazu gefordert und genommen werden
Dieſes Mehr', dieſes plus Supra sortem“ iſt ann nNuL ein ſcheinbares; 5
iſt nuLr die Ergänzung des Geldwertes auf die öhe dargeliehenen
Summe.“ Der Beweis wird rlun (S 188 un olgende eiſe eführt
„Das eſen des Geldes liegt un ſeiner Kaufkraft, nicht Iun ſeiner materiellen

— Beſchaffenheit Das iſt der Fundamentalſatz für unſere Theorie Für den,
der Geld erhält, iſt vor von Bedeutung die Frage Bekomme ich mit
dem Geld auch das, deſſen ſtatt miu gegeben wurde? So iſt 3
10, wie Ariſtoteles und Thomas tn der bekannten Weiſe ausführen, da  6  U
gekommen, Geld als Stellvertreter der Bedürfnisgegenſtände Einzuführen.“
L  Für den Darlehensgeber autet darum die entſcheidende Frage Hat da  8
Darlehen nach Ablauf der Darlehensfriſt noch ieſelbe au wie 3ul
Zeit, d E5 dem Darlehensnehmer ausgezahlt wurde? „Wir behaupten Nlun
eine wirklich ſich ſtetig vollziehende Geldentwertung, nicht etwa mM der loßen
Schätzung des Einzelmenſchen, ondern ern Sinken der Kaufkraft des Geldes
L ommt dieſes Sinken der Kaufkraft? Jũ

ſt ſie erſt einne ganz Er
ſcheinmung? Die ſtetige ende de  8 Geldes ſinken omm er daß mit
dem Wachſen und der Vermehrung der Menſchheit, mit der man doch als
einer regelmäßigen Erſcheinung rechnen muß, nicht die Vermehrung und
das Wachſen der Bedarfsgegenſtände leichen Schritt hält Die geringe Menge
von vorhandenen Bedarfsgegenſtänden verurſacht eine lebhaftere Nachfrage,
damit eme ſogenannte Teuerung oder richtig eme Wertſenkung des Geldes
eſe wirtſchaftliche Erſcheinung wird die Menſchheit immer begleiten,
ange —2  — voranſchreitet. teſe Tatſache darf auch llein nur als Erklärung
der Normalerſcheinung „Geldentwertung“ gelten. anderen mſtände,
PUie Krieg, Abfluß und don Gold in großen Mengen, Mißjahre und
dergleichen, können daher auch nicht zur Zinserklärung herangezogen werden.“

191 II Beweis für das ſtetige Sinken auch die mmer wieder⸗
kehrende Notwe  9 der Gehalts oder Lohnerhöhung der Beamten
üder Arbeiter 188; 192) Die Gerechtigkeit verlangt, daß wenigſtens
der Minimallohn, das heißt ein ſolcher, der 3Um ſtandesgemäßen Unterhalt
erforderlt iſt, ausgezahlt Die Kaufkraft eines ſolchen Lohnes oder
Gehaltes iſt darum glei dem Werte CTL Gebrauchsgegenſtände, ie zueiner ſtandesgemäßen Lebensführung notwendig ind — iſt E5 Eene
Erfahrungstatſache, daß Gehalt und Lohn IM Lauſe der Zeit immer wieder
aufgebeſſert werden müſſen, Um der Summe der Lebensbedürfniſſe 3
genügen „Wohe dieſe Erſcheinung d, we  7 curer geworden iſt,
agt man. Man ſollte aber nicht ſo ſagen, ondern Da  8 Geld hat heute nicht
mehr die Kaufkraft von ehedem Meine 3000 Gehalt Eziehe tch zwar
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, vie vor fünf .  ahreN5 aber ſie 0  2 nicht mehr 408 Kaufkraft
denſelben Wer2* bekomme hiefür Eute viel weniger. Sich uf das Steigen

berufen, kann als Redewendung hingenom werden; aberder Preiſe 3 le auf derſelben Stufe, wie enn jemandals wiſſenſchaftliche Erklärung chlich vom Steigen des Thermometersdas Steigen der Temperatur Urſä
ableiten wollte eil da ermometer geſtiegen iſt, eshalb iſt ES wärme
Die Urſachenfolge iſt emne umgekehrte7 1880

un Aber der ert des Gelde ſtändig, dann verlangt die Gerechtig⸗
keit, daß dem Darlehensnehmer nicht nur das Darlehen un gleicher Höhe
zurückgezahlt, ondern außerdem das Minus Kaufkraft durch einen Zuſatz
zUum Darlehen, den „Zins“, erſe31 werde Landner leidet ſeinen Gedanken⸗

mn folgende mathematiſche ormel I„S  ch gebe einem als Arlehe
umme, die wir mi bezeichnen bollen teſe Summeeine beſtimmte K bezeichnen wollen Kaufkraft ſelbſtoerhat eine Kaufkraft, die wir mi

61¹8 Kau  It an einem einzigenſtändlich 00 Durchſchnitt mmen, NI
ELGegenſtand, etwa an Seidenſtoffen, gemeſen Dann iſt

Darlehensnehme will 10 gerade die Kau fkraft des Geldes ſich erwerben.
Wenn EL ñlun ein ahr päter miu die Summ zurückerſtattet, erhalte
M mehr ieſelbe Kaufkraft zurück, ondern eine geringere. Die Formel

iſt eme Unwahrhei geworden. Nach dem Aequivalenzprinzip
Tauſchverkehr aber muß da tantum-quantum' gewahrt werden. Der
mutuatarius muß daher dem noch ein 3uetzen und miu zurück⸗

R“ 189)erſtatten, dann iſt die Gleichheit wieder hergeſtellt:
Die ettere rage, wie nun im Einzelfall die öhe des Zuſatzes, der

über das geliehene Kapital, hinaus zurückgezahlt werden muß, berechnet
und beſtimmt werden ſoll, ird von Indner Ahin beantwortek, daß dies
Ufgabe der Staatsgewalt ſei; denn 8 ſei praktiſch Andurchführbar, dem
einzelnen die Berechnung der inshöhe, —— ei 5 dus Statiſtiken, ſei ES u6s
anderen Beobachtungen heraus, zuzumuten. „Nach unſerer Theorie unen

olge ſeiner Jurisdiktionsgewaltwir unbedenklich ſagen Der A hat während948 Re die Höhe der Entſ

digung für die Geldentwertune
eines Darlehensjahres das iſt den insfuß 3 beſtimmen“ 20½)

Der Insſu ar aber gus doppelten Grund noch UmI ein weniges
über teſe Entſchädigung hinausgehen. Denn einmal iſt eine geregelte,
organiſierte Kreditgewährung 1cherlich mit Arbeit, Zeiun Koſten
pverbunden“; außerdem „iſt ein Eern Zuſchlag zur Geldwertdifferenz
2U. der Belebung des Krediütverkehrs mit der chriſtlichen
ehre vo  3 Reichtum ſchon vereinbar“ 203) Der Verfaſſer ſchl

5t
ſeine Ausführung alſo „Wir ſagen zuſammenfaſſend: Der mäßige 3  2  1  ns

tüur die objektiveerſchein alſo nach unſerer Theorie 31 ein Entaelt
während * eLr Darleh ensperiodeEntwertüng de dargeliehenen Geldes

me etwaige Erhöhung des ſtreng gerechten Zinſes Tfolgt vom Staagte
zUuL Vermeidung von Wirrungen und teils 2 zur des
Kreditverkehrs Dadurch werden wir der ſtrengen Auffaſſung de irch
lichen Zinsverbotes menſchenmöglich gerecht, indem wi der Ucht⸗
Autet des Geldes feſthalten und darum jeden Gewinn Aus demſelben ohne
Arbeit, Koſten u  nd Gefahr verwerfen.“ VerfaſſersDas ——  — im weſentliche die Geldentwertungstheorie des

klar die Darlegung Landnersund deren Begründung. So durchſichtig und
auch ſein mag, E ird man doch bezweifeln muſſen, oh ſeine Theorie genügt,
Am für ſich allein die Erlaubtheit des Zinsnehmens Iu beweiſen. Zunächſt
erhebt ſich die rage, warum die ganzen Ausführungen nicht auch auf die
Zeit der kirchlichen Zinsverbote QAngewandt werden önnen Wenn C6 egügli
dieſer Zeit auf 192 El „Die Teuerung Geldentwertung war in den
Zeiten überwiegender cgturaIwirtſchaft eine 0 unmerkliche, zeitlich angſam
voranſchreitende Kriege und dergleiche eigniſſe ſind auch hier auszu⸗
ießen daß ſie in einer Darleh ensperiode kaum in Betracht kam; darum



gt vor
ehen gaben EL 1 irtſchaftächl unte

dwert chtigung zerender damaligen Zeit Preisſchw kon
reisſteigerung kaum eine 9EYingere gew W.  en ſein dürtig  fteals ſie es

eute Begründet die konſtante Entwertung des Gelde heute die
heit ES Zinsnehmens, dann tat ſie das gleiche, wenn auch bis

Erer öhe m früheren Jahrhunderten und Es iſt nur 3 bedauern,Hah  daß 1———— Zeiten teſe Erſcheinung des Wirtſchaftel pen⸗ nicht erkannt
Weitere Bedenken erheben ich, wenn man mutatis mutandis die
ertungstheorie auf Sach oder Warendarlehen (Getreide, Kohlen u.nwendet. teſe Gebrauchsgüter haben auch einen Kauf und Ta ſchwertNach den Ausführungen des Verfaſſers muß M ſagen, daß derſelbe in

einem ſtändigen Wachſen begriffen iſt Gibt der Darlehensnehmer nachAblauf der iſt das gleiche Quantum Ware zurück, erhält der Darlehens⸗eber mehr ihm ebührt muß der Wertzuwachs „06 von dem
ſprünglichen Darlehen abgezogen werden, enn dem Aequivalenzprinzipenüge geſchehen oll Ob 8 dem Entleiher hauden Gebrauchswert angekommen iſt und nicht auf den Tauſchwert, dasändert der objektiven Wertg  * eichung, auf der 1E Landner ſeine Theorieaufbaut, nichts Der Verfaſſer ird tefe Folgerung wohl Ablehnen müſſen;

Er ſie ergibt ſich aus dem ſeiner eorie zugrunde liegenden Prinzip
Gegen diéſes Prinzip ſpricht ferner die Erwägung, daß die behauptete

.  — Entwertung unter allen Umſtänden eingetreten wäre, auch wenn das Geld
der Hand des Darlehensgebers geblieben Gre Es iſt nicht richtig, daßr „Praesens Valor pecuniae“, der Wert des Geldes im Augenblicke des

arlehens ausnahmslos maßgebend ſei für die Zurückerſtattung (S. 196);die Moraltheologen wenden auch auf das Geld die allgemeinen Grundſätzeüber Zurückerſtattung von Dingen mit we  elndem Wert und hier giltdurchaus nicht ausnahmslos der Wert im Augenblicke der Hingabeals maßgebend. Der Verfaſſer geht ſeinerſeits von der Vorausſetzung QAus,daß dem Darlehensnehmer für die ganze Zeit des Darlehens die
aufkraft K überlaſſen werde Das iſt aber unrichtig. Nicht die abſtrakteaAufkraft und noch viel weniger Iun der konſtanten Höhe ſte

Ar die be

ſtimmte Li  em Entleiher zur Verfügung, ſondern das konkrete ArlehenD mit der konſtant ſinkenden Kaufkraft K1 Urde demnach nach Aufder arlehensfriſt die Hauptkraft zurückgezahlt, weil ſie für dieſe
dGuer überlaſſen worden ſei ſo würde zuviel zurückgegeben; denn

eLr Entleiher hat ſie olange gar nicht eſeſſen Das Aequivalenzprinzipverlangt Im Gegenteil, daß nur die Kaufkraft K1 das El das konkrete
Darlehen zurückgezahlt werde, deſſen Kaufkraft u ter CE UmſtändenInotwendig auf K1 herabſinken mußte Der Beweisg ng des Verfaſſers iſtdarum eher geeign

mens zu zeigen.„ auch für die heutige Zeit die Unerlaubtheit des Zins
Die kritiſche Würdigung der bisher vorherrſchenden Anſichten und

Erklärungsverſuche, die Landner anſtellt, iſt ebenfalls nicht ohne edente
er Verfaſſer polemiſier vor CEm Cathrein un Peſch, die das Geld,
enn auch in etwas verſchiedener eiſe, als fruchttragend und gewinngend bezeichnen. Demgegenüber betont Er, daß das Geld eute

no ſo gut wie früher, unfruchtbar ſei „Die Fruchtbarkeitstheorie Ca
ins“, hei eS auf 158, „lehnen wir mit Recht ab“ 3 und auf 161

mit 3  ich auf Peſ „Die Unterſcheidung wi  en Konſum und
roduktivdarlehen iſt innerlich wertlos.“ Die genannten Auktoren verteidigen
EeL keineswegs die Auffaſſung, daß das Geld rein Iun ich, nach ſeiner

lichen Seite betrachtet, eute 1.00 ſei als 38 ondern daß C n 5330
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indung mit den neuzeitlichen Winifchaftlichen Verhältniſſen
und wegen derſelben Eute Wirkungen zeitigen 2  0  E, die E8 in früheren,
anders gearteten Verhältniſſen nicht hervorbringen oöbnnte Gegen die ſo
gefaßte Beweisführung bringt aber der Verfaſſer kein durchſchlagende
Argument vor Die Behauptung, Cathreins Beweisführung gehe emen
Kreisgang 155 und 157), entſpricht nicht der Wirkli  El n Zirkel
chluß läge vor, wenn Cathrein argumentierte: Heute bringt das Geld allge
mein Zinſen ein, iſt alſo eine fruchttragende Sache Für die Entleihung —
etiuer 168 trugifera ann man aber ns verlangen. Alſo darf man für ein
Gelddarlehen Zins nehmen. Der Verfaſſer tr! wohl zugeben, daß ſich die
Beweisführung Cathreins nicht un emen olchen Syllogismus auflöſen läßt

ird man mit mehr oder minder Recht zweifeln können, bb die Theorie
Cathreins, owohl was ihre tatſä

ichen Vorausſetzungen als auch die wiſſen⸗
ſchaftlichen Ergebniſſe Und ihre Verwendbarkeit angeht, eine vollſtändige
und endgültige Löſung darſtellt (man önnte Jum Beiſpiel fragen, warum
V früheren Zeiten Iim Einzelfall nicht 1e  E Produktivdarlehen E ver⸗
zinſt werden dürfen, enn heute mit Hinweis auf die allgemeine Pro⸗
duktivität die allgemeine Erlaubtheit des Zinsnehmens bewieſen wird;
vergleiche die Ausführunge Landners nach Thomas auf 156 aber
den Vorwurf des Zirkelſchluſſes kann man der Theorie von der Fruchtbarkeit
des Geldes nicht

Wenn nun auch im vorſtehenden gegen die Ausführungen des Ver
faſſers einige edenken rhoben worden ſind, ſo behält das erk doch ſeinen
Wert Es wird wohl ſehr dazu dienen können, in die ſchwierige Zinsfrage
einzuführen und hat den Vorteil, einen ganz neuen Geſichtspunkt threr
Löſung gelten gemacht en

Ignatius⸗Kolleg. Valkenburg (Holland). Frz Hürth
12 Das rationalitätenprinzip Oom geſchichtlichen, politiſchen, natur⸗

rechtlichen und chriſtlichen Standpunkt. Von Dr gger
B., Rektor des Kollegiums Sarnen. (87 Sarnen 1918 Louis

Ehrli Fr —2.—
Die Schrift iſt ehr empfehlen; ſie iſt ſachlich und gründlich ge  rieben,

weniger allerding für F  achgele xrte als für die Gebildeten im allgemeinen
und bekämpft den heute landläufigen nationalen Chauvinismus. Der Ver⸗
faſſer gehört 3 den beherzten katholi  en Männern, die den Mut aben,
gegen allgemein verbreitete Tagesmeinungen aufzutreten und 5 iſt höchſte
Zeit, daß viele ſich ihm anſchließen, noch größeres Unheil von der Menſch
heit abzuwenden, QAls der Krieg mit ſeinen olgen ihr on gebracht hat
Der Verfaſſer verwirft das Nationalitätenprinzip mit Re ſeinem ganzen
mfange nach, inſofern Ce5 als ſtaatsbildend“ Pie auch als „ſtaatsfördernd“
eltend gemacht ird Zugegeben iſt allerdings, daß enn einſprachiger oder
einheitli nationaler — leichter ſich verwalten äßt Als ein aus mehreren
Nationen beſtehender Aber die Staagten ausſchließlich nach dem Grundſatz
der Nationalität ilden 3 wollen, geht eshalb nicht an, weil der Staa
nicht Nur die gemeinſchaftliche Intereſſen ſeiner Bürger, die dus der
Gemeinſamkeit der Nationalität ergeben, 3 wpahren und fördern hat,
ondern auch noch viele andere rechtlicher, wirtſcha

icher, religiöſer, Itu
reller u. ſ Natur, die Uunter Umſtänden mm Vereine mit Angehörigen einer
oder mehrerer anderer Nationen ich leichter, icherer und umfaſſender eL
reichen laſſen als mit den Angehörigen einer einzigen Nation. Udem iſt
das Prinzip auch ganz undurchführbar Das bH eines gemiſchtſprachigen
Staates ördern wollen durch Verſchmelzung der verſchiedenen Nationen
in eine einzige, widerſpri dem Naturrecht.

iſt bedauern, daß die gegenwärtige Papierknappheit dem
erfaſſer unmögli gemacht hat, un manche Einzelerörterungen ſich einzu⸗
laſſen und au von Angabe der vielen Zitate, die ſich in der Schrift


